
Stimmrechtsvertretung 

 

Die Eifelhöhen-Klinik AG möchte den Aktionären die Wahrnehmung ihrer Rechte erleichtern und bietet an, 

von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung 

zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine 

Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die den Aktionären 

nach der form- und fristgerechten Anmeldung zugesandt wird. 

 

Mit der Eintrittskarte erhalten die Aktionäre ein Formular zur Erteilung der Vollmacht und Weisungen zu den 

Punkten der Tagesordnung. Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmacht nebst 

Weisungen – möglichst unter Verwendung des zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung von 

ihrer Depotbank übermittelten Vollmachts- und Weisungsformulars – per Post, per Fax oder per E-Mail an die 

folgende Adresse spätestens bis zum Ablauf des 18. Juli 2011 dort eingehend zu übermitteln:  

 

Stimmrechtsvertreter der  

Eifelhöhen-Klinik AG 

c/o Haubrok Corporate Events GmbH 

Landshuter Allee 10 

D-80637 München 

Fax: 089 21027-298 

E-Mail: meldedaten@haubrok-ce.de 

 

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen 

Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, 

weisungsgemäß abzustimmen. Sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Ohne 

Weisungen wird das Stimmrecht nicht ausgeübt. Sind Weisungen nicht eindeutig, enthalten sich die 

Stimmrechtsvertreter zu den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme; dies gilt immer für 

unvorhergesehene Anträge.  

 

Informationen zur Stimmrechtsvertretung stehen unseren Aktionären auch auf unserer Website unter 

http://www.eifelhoehen-klinik.ag/cms/ag/hv zur Verfügung. 

 

Persönliche Auskunft zur Stimmrechtsvertretung erhalten unsere Aktionäre montags bis freitags zwischen 

09:00 Uhr und 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 089 21027-222. 

 



Aktionäre, die bei Vorliegen einer ordnungsgemäßen Anmeldung nicht persönlich an der Hauptversammlung 

teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch ihre Depotbank, eine Aktionärsvereinigung oder 

einen Bevollmächtigten ihrer Wahl ausüben lassen. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen nach dem Aktiengesetz bei börsennotierten Gesellschaften der Textform. Die Erteilung 

kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis der 

Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen 

werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft per Post oder per Fax an die oben angegebene 

Adresse oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse meldedaten@haubrok-ce.de erfolgen. § 24 Abs. 2 der 

Satzung, wonach die Erteilung der Vollmacht der strengeren Schriftform bedarf, findet mit Blick auf 

entgegenstehende gesetzliche Vorschriften keine Anwendung. Aktionäre, die einen Vertreter 

bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das Formular auf der Rückseite der 

Eintrittskarte zu verwenden. 

 

Das Vollmachtsformular wird den ordnungsgemäß angemeldeten Personen auf der Rückseite der 

Eintrittskarte zugesendet und kann auch von der Website der Gesellschaft unter http://www.eifelhoehen-

klinik.ag/cms/ag/hv heruntergeladen werden. Die Bevollmächtigung kann auch auf beliebige andere 

formgerechte Weise erfolgen. 

 

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 Abs. 

8 AktG gleichgestellten Person können Besonderheiten gelten; diese sind bei dem jeweils zu 

Bevollmächtigenden zu erfragen. 

 


